
Ir- 3'18 der Beilagen zu den SI-eJ1ogr<1phlschen Protokollen des Natiol1alrates 

XllI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 3. Feb. 1972. 

der Abgeordneten 
und Genossen 

No.~55/J 

A nf rag e 

an den Bundcsminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend I,IehI'i.'-lertsteuer fUr das landvlirtschaftliche :[~I'zeugnis 
'Hein 

Ab. 1.1.1973 soll an Stelle der bisherigen Umsatzsteuer die 
Nehrvwrtsteuer eingeführt weI'den. Die Eehr':le:l:'tsteuer beträgt 
laut Regierun2:svorlage 16~;', für sosene,nnte begünstigte Umsätze 
jedoch nur 8~::o 

Zu den begünstigten Umsätzen zählen laut Regierungsvorlage unter 
anderem die Lieferungen von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, sO'die eine Reihe von sonstigen IJeistungen auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft. 
Ihe Ueinbautreibenden Österreichs müssen mit größter Besorgnis unQ 

Erbitterung feststellen, daß Wein, der zweifellos ein land
vlirtschaftliches Erzeugnis ist, nicht in ~er Liste der begünstigten 
Umsätze aufscheint. 

Das landvlirtschaftliche Erzeugnis. \'1ein 'vird laut Regierungsvorlage 
mit dem vollen steuersatz von 165~ }lehr\'le~ctsteuer belastet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher 2.n den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e g 

1) Ist nach Ihrer Ansicht \lein ein landvlirtschaftliches ErzeuGnis? 

2) V1enn ja, uarum fällt der Wein als einziges landvlirtschaft:Liches 
Erzeugnis nicht unter den begünstigten steuersatz von 8~? 

3) Was hat Sie veranlaßt, im Ministerrat diesem Passus, der sich. 
offensichtlich gegen den österreichischen Weinbau richtet, doc~ 

zuzustimmen? 

4) Haben Sie jemals, anläßlich der beabsichtigten ~infUhrung der 
Mehrwertsteuer die gleichzeitige Aufh~bunß der Alkoholsondersteusr 

verle.ngt? 
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